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Vorwort 

Diese Arbeit ist von der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs­
Universität Freiburg im Breisgau im Wintersemester 2003/04 als Habilitations­
schrift angenommen worden. Für den Druck gestrichen oder stark gekürzt habe 
ich die Ausführungen zu den Unterlassungsdelikten, zur Kausalität, zur objekti­
ven Zurechnung und zum Handeln auf Befehl, was mir um so leichter gefallen ist, 
als sie in Veröffentlichungen an anderer Stelle Eingang gefunden haben bezie­
hungsweise finden werden (siehe ZStW 111 [2004] S. 555ff., JR 2005, 279ff. und 
die 12. Auflage des Leipziger Kommentars Vor§ 13). Im übrigen habe ich nur we­
nig geändert oder umgestellt. Schrifttum ist bis Ende 2004 berücksichtigt, Recht­
sprechung bis zur letzten Korrektur der Druckfahnen in diesem Sommer. 

Mein Dank gilt allen, die mir geholfen haben. Namentlich, aber nicht abschlie­
ßend zu erwähnen sind: Klaus Tiedemann, mein akademischer Lehrer, dessen ei­
gene Habilitationsschrift zu den „Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht" 
von 1969 Ausgangspunkt und zu einem wichtigen Teil Grundlage und Vorbild 
dieser Arbeit gewesen ist; Walter Perron, der im Habilitationsverfahren das 
Zweitgutachten erstellt hat; schließlich den Mitarbeitern meines Regensburger 
Lehrstuhls, die an der Druckfassung mitgewirkt haben, in alphabetischer Rei­
hung Michael Biendl, Martina Binas, Sonja Böhm, Martin Bernhard, Rainer Dür­
rer, Steffen Kramer, Florian Kreis und Karolina Kukielka. 

Das Niveau einer Wissenschaft bestimmt sich Martin Heidegger zufolge da­
nach, „ob sie einer Krisis ihrer Grundbegriffe fähig ist" (Sein und Zeit, 6. Auflage 
1949, S.108). Eine solche Krisis ist das Ziel dieses Buches. Allerdings nur ein Zwi­
schenziel auf dem Weg zu einer geänderten Verbrechenslehre; einer Verbrechens­
lehre, die nicht aufs Jota dem entsprechen muß, was dieses Buch vorschlägt, aber 
die das gegenwärtige Modell überwindet mit seinem objektiven Unrechtsbegriff, 
seiner Entschuldigungsdogmatik und vor allem seinen lrrtumsregeln. Zwar hat 
Welzel von diesen Regeln gesagt, sie gehörten „nach menschlicher Voraussicht zu 
den bleibenden Erkenntnissen der Strafrechtsgeschichte" (MDR 1952, 584). 
Doch steht dem der Satz gegenüber, der dieser Untersuchung statt einer Wid­
mung vorangestellt ist.Um die Zitatenreihe abzuschließen und dem Vorwurf vor­
zubeugen, die Verbrechenslehre habe als reinste Strafrechtsdogmatik nichts mit 
den eigentlichen Problemen des Strafrechts unserer Zeit zu tun, möchte ich an et­
was erinnern, was Klaus Tiedemann in der Juristenzeitung des Jahres 1980 ge­
schrieben hat (S.490): Nur die Strafrechtsdogmatik kann die Verläßlichkeit und 
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Berechenbarkeit des strafrechtlichen Urteils und so seine Rechtsstaatlichkeit si­
chern. Sie hat damit „eine wesentliche und unersetzliche, nämlich die Freiheit des 
einzelnen gegenüber dem strafenden Staat sichernde Funktion". Die Verbre­
chenslehre ist die Grundlage der Strafrechtsdogmatik und mit den Regelungen 
zum Irrtum nicht weniger als der Kern des Strafrechts. 

Regensburg, im August 2006 Tonio Walter 
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Einführung 

1. Ausgangsfragen 

Ihren Ausgang hat diese Arbeit von den Fragen genommen, wie Tatbestandsirr­
tum und Verbotsirrtum abzugrenzen seien, wann ein Verbotsirrtum als vermeid­
bar zu gelten habe und was von den Ergebnissen insgesamt - von der deutschen 
lrrtumsdogmatik - zu halten sei. Die Beschäftigung mit diesen Fragen hat den 
Blick auf die allgemeine Lehre vom Verbrechen gelenkt, denn „lrrtumsfragen 
sind für die Strafrechtsdogmatik der Prüfstein für die Folgerichtigkeit und Ge­
rechtigkeit der Verbrechenslehre" (TIEDEMANN Geerds-FS, S. 95 [ebenda]), und 
die deutsche Lehre vom Irrtum ist der Verbrechenslehre schon deshalb „aufs eng­
ste" verknüpft (GössEL S. l), weil sie auf deren Kategorien Bezug nimmt: auf den 
Tatbestand(§ 16), die Rechtswidrigkeit(§ 17) und, mittelbar, auf die Schuld (§35 
Absatz 2). Demgemäß hat diese Untersuchung zwei Teile, deren erster der allge­
meinen Verbrechenslehre gilt, während sich der zweite mit der lrrtumsdogmatik 
befaßt. In beiden Teilen steht unter dem Strich, daß es nicht so bleiben kann, wie 
es ist. Ohne daß ich dies beabsichtigt hätte, ist aus der Untersuchung etwas ge­
worden, von dem ich meine, daß es sowohl geschlossen als auch selbständig ge­
nug ist, um als reformiertes Verbrechensmodell zu gelten. Dies nicht als Selbst­
zweck. Auch werden die Betrachtungen im Detail kaum Punkte erreichen, an 
denen nicht schon andere gestanden hätten; das ist in der allgemeinen Verbre­
chenslehre nur noch schwer möglich. Aber der Ursprungsgedanke: es werde da­
mit getan sein, Geltendes und Bestehendes und die heutigen Lehren zusammen­
zufassen und zu ordnen - diesem Gedanken habe ich nicht treu bleiben können. 
Und mögen die einzelnen Bausteine auch schon von anderen verbaut worden 
sein, als Ganzes haben die Modellüberlegungen dieser Arbeit doch ihre Eigen­
ständigkeit. Es hat sich dann die Frage gestellt, ob das in einem Namen zum Aus­
druck zu bringen sei. Weil ein Name die Diskussion vereinfachen kann, indem er 
Gedankengut und -gänge zusammenfaßt, meine ich die Frage mit einem Ja beant­
worten zu dürfen. Und weil diese Arbeit zu einem guten Teil in Auseinanderset­
zung mit WELZELS finalistischen Lehren und deren Folgen entstanden ist, soll ihr 
Ergebnis postfinalistische Verbrechens/ehre heißen. 

Obschon sich in ihr die allgemeine Verbrechenslehre und die Lehre vom Irrtum 
aufeinander beziehen und abgestimmt sind, ist ihre lrrtumsdogmatik auch isoliert 
verwertbar. So wenig man Finalist sein muß, um den Verbrechensaufbau der 
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Schuldtheorie gutzuheißen, so wenig muß man den postfinalistischen Verbre­
chensaufbau billigen, um sich auf die Kritik einzulassen, die diese Arbeit an den 
geltenden Regelungen zum Irrtum übt, und auf die Vorschläge, wie man dem Kri­
tisierten abhelfen könne. 

2. Der Gang der Untersuchung 

Der Erste Teil beginnt im 1. Kapitel mit der Ereignisstruktur des Delikts und der 
Frage, ob es Tätigkeitsdelikte gebe. Dann geht es um den Handlungsbegriff, die 
Eigenschaft der deliktischen Handlung als Sorgfaltsmangel und, stark abgekürzt, 
um das Verhältnis von Handeln und Unterlassen sowie darum, wann ein Verhal­
ten für ein Delikt ursächlich wird. Das 2. Kapitel widmet sich dem Tatbestand: sei­
ner Natur als Unrechtstyp, der Rolle und Art von Tatbestandsmängeln, deren 
Verhältnis zu Strafausschließungs- und Rechtfertigungsgründen sowie dem sub­
jektiven Tatbestand. Am Anfang dieser Überlegungen war kurz und in allgemei­
ner Form auszuführen, wie sich Sitte, Recht und Strafrecht aufeinander beziehen. 
Das J. Kapitel behandelt das Verhältnis von Unrecht und Schuld, die Funktion 
der Rechtfertigungsgründe und deren Zusammenspiel mit dem Tatbestand. Das 
4. Kapitel beginnt mit der Frage: Was ist Schuld? Die Antwort führt zu der Folge­
frage, was die Schuld der Fahrlässigkeit ausmache. Abzugrenzen ist der Inhalt der 
Schuld sodann von den hier so genannten Opportunitätsregeln, etwa § 35, von 
Rücktritt und tätiger Reue sowie vom Prozeßrecht. Im 5. Kapitel geht es um Vor­
satz und Fahrlässigkeit, vor allem um den Unterschied von Irrtums- und Erfolgs­
fahrlässigkeit, um die Grenze von (bedingtem) Vorsatz und Fahrlässigkeit sowie 
darum, welche Komponenten und Formen der Vorsatz hat und wie das Gesetz 
mit ihnen umgeht. Das 6. Kapitel dient als Zusammenfassung und Überblick über 
das postfinalistische Modell. 

Den Zweiten Teil eröffnet das 7. Kapitel mit Vorüberlegungen zur lrrtumsdog­
matik: Worauf kann sich ein Irrtum beziehen, in welchen Formen kann er auftre­
ten und in welcher Intensität? Eine wichtige allgemeine Frage ist auch die Bezie­
hung von Wort und Welt, von Zeichen und Gegenstand; so wichtig, daß sie am 
Anfang des Kapitels steht. Das 8. Kapitel gilt dem Problem, um das die Irrtums­
lehre des geltenden Rechts kreist: dem Tatbestandsirrtum, und zwar in fast allen 
Details und einschließlich des§ 16 Absatz 2. Das 9. Kapitel behandelt die beiden 
anderen allgemeinen Vorschriften zum Irrtum,§ 17 und §35 Absatz 2; wiederum 
einigermaßen ausführlich und genau. Was dann noch unerörtert ist, trägt das 10. 
Kapitel nach, das sich mit einigen Sonderfällen befaßt, vom Erlaubnistatbestands­
irrtum und „Doppelirrtümern" bis hin zum Irrtum bei Blankettatbeständen und 
zu den sogenannten Mischtatbeständen im Recht der Ordnungswidrigkeiten. 
Das 11. Kapitel hat die Kehrseite entlastender Vorstellungen zum Gegenstand, 
den Versuch. Allerdings nicht dessen Grenze zur Vorbereitung, sondern den un-
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tauglichen Versuch, den sogenannten irrealen Versuch und wie sich Versuch und 
Wahndelikt unterscheiden. Das 12. Kapitel ist eine Generalkritik des geltenden 
Rechts, auf deren Grundlage im 13. Kapitel Vorschläge folgen, wie sich das Gesetz 
verbessern ließe. - Auf ein Schlußkapitel habe ich verzichtet. Kleinere Zusam­
menfassungen, auch in Tabellenform, stehen dort, wo sie erforderlich erschienen. 
Darüber hinaus findet der Erste Teil eine Art Gesamtzusammenfassung im 6. Ka­
pitel, der Zweite Teil im 13. Kapitel. Ein weiteres Schlußkapitel wäre nur auf eine 
Wiederholung des teils schon mehrfach Wiederholten hinausgelaufen und hätte 
die Arbeit natürlich um mindestens zwanzig Seiten gestreckt. 

3. Was ausgeklammert bleibt 

Die Weite des Gegenstandes und das Bedürfnis, die Untersuchung übersichtlich 
zu halten, haben es erforderlich gemacht, einiges unerörtert zu lassen. Getroffen 
hat es zunächst die Dogmengeschichte. Nun gilt zwar für die allgemeine Verbre­
chenslehre wie für die Lehre vom Irrtum, daß ihren gegenwärtigen Stand nur 
vollkommen versteht, wer die geschichtliche Entwicklung kennt. Aber diese Ent­
wicklung gehört erstens in ihren großen Zügen zum Allgemeingut jedes Straf­
rechtsinteressierten und ist zweitens schon mehr als einmal eingehend dargestellt 
worden. Zu solchen Darstellungen gehören auch jene, die sich mit der Geschichte 
des Strafrechts insgesamt befassen, denn diese Geschichte ist stets in einer der er­
sten Linien die Geschichte der allgemeinen Lehre vom Verbrechen und der Lehre 
vom Irrtum. Einen aktuellen Überblick liefert das Lehrbuch von RüPING, Hin­
rieb, und jEROUSCHEK, Günter, Grundriß der Strafrechtsgeschichte ( 4. Aufl. 
2002; soweit im folgenden bibliographische Angaben lückenhaft sind, werden sie 
durch das Verzeichnis des Schrifttums vervollständigt). Älteren Datums, aber 
noch immer recht akkurat und vor allem lesenswert ist der schwungvoll-bildhafte 
Abriß im Lehrbuch Franz VON LrszTs und Eberhard SCHMIDTS (S. 34ff.). Gleiches 
gilt für die etwas trockenere, aber inhaltsreichere Darstellung bei Robert VON 
HrPPEL: Deutsches Strafrecht, Erster Band: Allgemeine Grundlagen (1925), 
S. 38ff. An speziellerem Schrifttum sind zu nennen: 

AcHENBACH, Hans, Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechtssystemati­
schen Schuldlehre (1974); BINDING Normen III, S. 7ff. (zum Irrtum), und Normen IV, 
S. 8ff. (zur Fahrlässigkeit); ENGELMANN, Woldemar, Die Schuldlehre der Postglossato­
ren und ihre Fortentwicklung (1895); DERS., Rechtsirrtum und Dolus im römischen und 
gemeinen italienischen Recht, GS 86 (1918) S.161; DERS., Irrtum und Schuld nach der ita­
lienischen Lehre und Praxis des Mittelalters (1922); GÜNTHER, Klaus-Jürgen, Der 
Rechtsirrtum in der Strafrechtsdoktrin der Aufklärung (1971 ); HEINEMANN (ohne An­
gabe des Vornamens), Zur Dogmengeschichte des Rechtsirrtums, ZStW 13 (1893) S. 371; 
SCHAFFSTEIN, Friedrich, Die allgemeinen Lehren vom Verbrechen in ihrer Entwicklung 
durch die Wissenschaft des gemeinen Strafrechts (1930). 
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Geschichtliche Ausführungen finden sich ferner in den meisten Einzelschriften 
zur Irrtums lehre, so bei ENDRULAT S. 52ff., 109ff.; Arthur KAUFMANN Parallel­
wertung, S. 4ff.; KoHLRAUSCH S. 170ff.; A. KÖHLER Rechtsirrtum, S. 82ff.; Löw 
s. 21 ff.; SCHLÜCHTER s. soff. Das gilt verstärkt hinsichtlich der lrrtumslehre des 
Reichsgerichts, siehe ergänzend etwa KAUFMANN, Arthur, Das Unrechtsbewußt­
sein in der Schuldlehre des Strafrechts (1949) S. 46ff.; KUHLEN S.122ff.; ScHROTH 
S.15ff. Siehe auch PREISLER, Wolfgang, Herkunft und Grundlagen der strafrecht­
lichen lrrtumslehre des Reichsgerichts, Habilitationsschrift Frankfurt am Main 
1946. Zu den aristotelischen und thomasischen Grundlagen der abendländischen 
Schuld- und lrrtumslehre LoENING, Richard, Die Zurechnungslehre des Aristo­
teles (1903), und WELZEL, Hans, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit (4.Aufl. 
1962) S. 57ff. Weitere Nachweise dogmengeschichtlichen Schrifttums liefern 
MEZGER LB S. 331 in Fußnote 23 und TIEDEMANN Tatbestandsfunktionen, S. 287 
in Fußnote 1. Daß die Dogmengeschichte ausgeklammert bleibt, gilt so katego­
risch freilich nur für ihre Chronik, nicht für die Dogmen selbst. Vielmehr ist in 
der Sache auch einiges berücksichtigt, dessen Diskussion schon mehr oder weni­
ger lange zurückliegt und als erledigt gilt. Das betrifft besonders die Argumente 
der Vorsatz- und der Schuldtheorie. 

Besonders bedauerlich ist der Verzicht auf einen Rechtsvergleich. Die Rechts­
vergleichung hat sich mittlerweile nicht nur ihren berechtigten Platz in der Ausle­
gungslehre erkämpft, 1 sondern ist überhaupt ein wichtiges Mittel, um den 
Erkenntnishorizont zu erweitern, weil „das Vergleichen die Erkenntnis der ver­
glichenen Gegenstände fördert" (TIEDEMANN Tatbestandsfunktionen, S. 23 ). Sie 
öffnet nicht selten den Blick dafür, wie durchaus gangbar der eine oder andere 
Weg tatsächlich ist, den ein vermeintlich unumgängliches Prinzip des heimischen 
Rechts von vornherein verbaut; manches, was die Dogmatik hierzulande meint 
nicht denken zu dürfen, ist andernorts rechtsstaatliche Wirklichkeit. Hinnehm­
bar scheint mir der Verzicht auf den Rechtsvergleich aber nicht nur mit Rücksicht 
auf den Raum zu sein, den er eingenommen hätte, sondern auch weil ein erster 
vorsichtiger Blick auf fremdes und supranationales Recht zeigt, daß die hier ver­
tretenen Lösungen dort zumindest insoweit Parallelen finden, wie sie das Verbre­
chensmodell vereinfachen. Vergleiche 

HüNERFELD, Peter, Zum Stand der deutschen Verbrechenslehre aus Sicht einer gemein­
rechtlichen Tradition in Europa, ZStW 93 (1981) S. 979ff.; jESCHECK, Hans-Heinrich, 
Neue Strafrechtsdogmatik und Kriminalpolitik in rechtsvergleichender Sicht, ZStW 98 
(1986) S. l ff.; TIEDEMANN, Klaus, Der Allgemeine Teil des Strafrechts im Lichte der eu­
ropäischen Rechtsvergleichung, in: Festschrift für Theodor Lenckner (1998) S. 41 lff.; 
VOGEL, Joachim, Elemente der Straftat: Bemerkungen zur französischen Straftatlehre 
und zur Straftatlehre des common law, GA 1998, 127ff. 

1 Siehe nur HENSSLER NJW 2001, 1521 (1524); SACHS GG Einf. Rn.44 m.w.N. 
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Um die allgemeine Verbrechenslehre geht es auf weiten Strecken auch in dem 
Werk PERRONS zur „Rechtfertigung und Entschuldigung im deutschen und spa­
nischen Recht" . Zur Irrtums lehre rechtsvergleichend TIEDEMANN Geerds-FS, 
S. 95ff.; zur Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit Vorüberlegungen für ei­
nen Rechtsvergleich bei PERRON Nishihara-FS, S.145 (ff.). 

Nicht erörtert ist drittens die Beteiligungslehre. Sie läßt sich aber gut von der 
allgemeinen Verbrechenslehre trennen. Wesentlicher Schnittpunkt ist in der herr­
schenden Dogmatik der Begriff der rechtswidrigen Tat in §26 und §27, und dazu 
finden sich Ausführungen im 6. Kapitel unter 4. - Außen vor geblieben sind 
schließlich die Lehre von den Komplexbegriffen und WELZELS Lehre von den 
Rechtspflichtmerkmalen (später „spezielle Rechtswidrigkeitsmerkmale" ge­
nannt), weil beide heute erstens nicht mehr vertreten werden und dies zweitens zu 
Recht. Näher zur Lehre von den Komplexbegriffen ENDRULAT S. 188ff.; HEI­
DINGSFELDER S. 30ff.; zur Lehre von den Rechtspflichtmerkmalen ENDRULAT 
S. 193ff. Kurz behandelt wird hier jedoch ein Nachfahre der Lehre von den 
Rechtspflichtmerkmalen, nämlich die RoxINsche Entdeckung sogenannter ge­
samttatbewertender Merkmale (im 3. Kapitel unter 3). 

4. Methodisches und formales 

Der Erste Teil zur allgemeinen Verbrechenslehre setzt sich vorwiegend mit der je­
weils herrschenden Ansicht auseinander, statt in jeder Frage den Verästelungen 
des literarischen Meinungsspektrums bis in die letzte Spitze nachzuspüren. Dies 
nicht nur, um den Umfang vertretbar zu halten, sondern auch um den Blick für 
die großen Linien frei zu halten. Auch die Belege bemühen sich durchweg nicht 
um Vollständigkeit - sie dürfte ohnehin unmöglich geworden sein-, sondern sind 
auf repräsentative Stimmen beschränkt. Demgemäß beschränken sich die knap­
pen historischen Nachweise auf epochale Ansichten und Marksteine der dogma­
tischen Entwicklung. Die lrrtumsdogmatik betreffend habe ich allerdings 
versucht, wenigstens das jüngere Schrifttum (ab 1990) umfassend zu berücksich­
tigen. 

Auf ein Abkürzungsverzeichnis habe ich verzichtet. Die Abkürzungen verste­
hen sich weithin von selbst, von einem „a.A." bis hin zur ZStW. Für die juristi­
schen Abkürzungen verweise ich ergänzend auf das Verzeichnis von KIRCHNER! 
Burz2• Beides gilt auch für die Abkürzungen von Gesetzesnamen. Abgesehen 
von den Standardgesetzen wie etwa dem HGB sind diese Abkürzungen zudem 
im Text immer noch mindestens einmal ausgeschrieben. Beispiel: „Außenwirt­
schaftsgesetz (AWG)". Die Fundstelle im Bundesgesetzblatt gebe ich nur an, 

2 Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, begr. von Hildebert Kirchner, bearb. von Cor­
nelie Butz (5. Aufl. 2003). 
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wenn das Gesetz nicht in einer der gängigen Sammlungen oder Textausgaben 
nachzuschlagen ist, namentlich von C.H. Beck, dtv oder Nomos. - Ungewöhn­
lich sind allerdings einige Abkürzungen für das Schrifttum. Sie erschließen sich 
im Verzeichnis des Schrifttums: 

Abkürzung 

AK 
B/H 
B/W/M 
LK 
L/K 
NK 
M-G/B 
MK 
M/S/M 
M!Z 
SK 
SIS 
StK 
T/F 
W/B 
W/He 
W/Hi 

Bedeutung 

Alternativkommentar 
Baumbach/Hefermehl 
Baumann/Weber/Mitsch 
Leipziger Kommentar 
Lackner/Kühl 
Nomos-Kommentar 
Müller-Gugcnbcrgcr/Bieneck 
Münchener Kommentar 
Maurach/Schroeder/Maiwald 
Maurach/Zipf 
Systematischer Kommentar 
Schönke/Schröder 
Studienkommentar 
Tröndle/Fischer 
Wessels/Beulke 
Wessels/Hettinger 
Wessels/Hillenkamp 

im Verzeichnis des Schrifttums 

unter diesem Eintrag 
unter diesem Eintrag 
unter BAUMANN, Jürgen 
unter diesem Eintrag 
unter diesem Eintrag 
unter diesem Eintrag 
unter BIENECK, Klaus 
unter diesem Eintrag 
unter MAURACH, Reinhart 
unter MAURACH, Reinhart 
unter diesem Eintrag 
unter diesem Eintrag 
unter JoEcKs, Wolfgang 
unter diesem Eintrag 
unter WESSELS, Johannes 
unter WESSELS, Johannes 
unter WESSELS, Johannes 

Das leitet über zur Zitiertechnik. Auch sie weicht etwas vom üblichen Schema ab, 
weil ich dieses Schema nicht immer sinnvoll finde (vergleiche meine Kleine Stil­
kunde, S. 251 f.). Hauptziel der Kritik ist erstens die Übung, auch andere Namen 
als den Namen desjenigen im Schrifttyp auszuzeichnen, der für die zitierte Stelle 
verantwortlich ist, so daß der Leser im unklaren bleibt, wessen Ansicht es eigent­
lich sei, die ihm soeben mitgeteilt wird (BAUMANN/WEBER/MITSCH und derglei­
chen). Zweitens stellt man jenen maßgeblichen Namen oft nicht an den Anfang 
des Zitats, so daß die alphabetische Ordnung in den Fußnoten unsinnig wird; et­
wa steht dann CRAMER hinter SCHROEDER, weil CRAMER im Schänke/Schröder 
kommentiert und sich SCHROEDER im Maurach/Schroeder/Maiwald äußert. Da­
her zeichne ich im Schrifttyp nur den Namen desjenigen oder (als Plural) derjeni­
gen aus, denen das Zitierte als eigene Äußerung zuzurechnen ist, und stelle 
diese(n) Namen stets an den Anfang der Fundstellenangabe. Demgemäß sind 
Kommentare nach dem Namen des Bearbeiters und einem Kürzel für den Kom­
mentar zitiert, etwa TIEDEMANN LK §264 Rn. 1. Lehrbücher sind nach dem Na­
men des Verfassers und einem Kürzel für das Lehrbuch zitiert, etwa JAKOBS AT 
11/1. Weist das Lehrbuch für unterschiedliche Abschnitte unterschiedliche Ver­
fasser aus, ist nur jener Verfasser mit vollem Namen zitiert, der für die einschlägi­
ge Passage verantwortlich zeichnet, zum Beispiel MITSCH B/W/M §24 Rn.1. 
Gibt das Lehrbuch (noch) zwei verantwortliche Verfasser an, ohne kenntlich zu 
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machen, wer was geschrieben hat („von ... und ... "), zitiere ich beide Verfasser mit 
vollem Namen: ]ESCHECK/WEIGEND § 1 1 1 (S.2). Anders, wenn ein Werk voll­
ständig in die Hände eines neuen Verfassers übergegangen ist („begründet von ... 
fortgeführt von ... "),mag er zunächst auch noch lange Passagen seines Vorgän­
gers unverändert übernehmen: BEULKE W /B Rn. 1. Einzelschriften (Monogra­
phien) zitiere ich grundsätzlich nur mit dem Namen des Verfassers und einer Sei­
tenzahl: KUHLEN S. 1. Bei nur einem Verfassernamen bleibt diese Zitierweise auch 
den Einzelschriften vorbehalten. Ist ein Verfasser mit zwei oder mehr Einzel­
schriften zitiert, macht ein abgekürzter Titel kenntlich, welche Schrift gemeint ist 
(TIEDEMANN Tatbestandsfunktionen, S. 1). Die vollen Titel stehen im Verzeichnis 
des Schrifttums. - Fundstellen stehen grundsätzlich in den Fußnoten. Ist nur eine 
Fundstelle anzugeben, steht sie zuweilen auch im Text, muß es aber nicht; ich ha­
be das davon abhängig gemacht, welche Variante mir als die leserfreundlichere er­
schien. 

Leider ist es nicht möglich, in der Schriftauszeichnung, die für Autorennamen 
verwendet wird, ein „ß" zu setzen; an seine Stelle mußte ein Doppel-S treten. Be­
troffen sind die Namen Graßberger, Krauß, Reiß, Rüßmann, Sproß und Strauß. 





Erster Teil 

Die allgemeine Lehre vom Verbrechen 

Wozu eine allgemeine Lehre vom Verbrechen? Vor allem: woher die unentwegten 
Bemühungen, sie fortzuentwickeln oder zu ändern? Schließlich ersticht ein Mör­
der sein Opfer heutzutage nicht wesentlich anders, als er dies zum Beispiel zur 
Jahrhundertwende tat, unter der Herrschaft des klassischen Verbrechensbegriffs. 
Das stimmt natürlich. Aber die allgemeine Lehre vom Verbrechen versucht nicht, 
das Verbrechen naturgetreu abzubilden, sondern als Modell zu erfassen. Ihr Ver­
hältnis zum tatsächlichen Geschehen ähnelt dem des Atommodells zum Atom. 
RuTHERFORD wußte, daß ein Atom, sähe man es, nicht die Gestalt hat, die ihm das 
RuTHERFORDsche Kugelmodell zuschrieb, und nämliches galt für BOHR und 
SOMMERFELD und ihr Schalenmodell sowie für SCHRÖDINGER und die Elektro­
nen-Orbitale. Ihnen allen ging es nur darum, ein Schema vom Aufbau des Atoms 
zu entwickeln, mit dem sich sein Verhalten und seine Eigenschaften wenigstens 
annähernd beschreiben, deuten und vorhersagen ließen. Und die Entwicklungs­
stufen des Atommodells rühren nicht daher, daß der eine bessere Mikroskope ge­
habt hätte als der andere, sondern daher, daß die späteren Modelle mehr erklären 
konnten als die früheren und, mit Blick auf die Ergebnisse bestimmter Experi­
mente, widerspruchsärmer waren: BOHRS und SoMMERFELDS Modell konnte, an­
ders als RuTHERFORDS, die Röntgenspektren erklären und das chemische Peri­
odensystem. Aber daß ihre Modelle die Wirklichkeit auch abgebildet und nicht 
nur erklärt hätten, das hat keiner der Genannten geglaubt. Ebenso ist die allgemei­
ne Lehre vom Verbrechen kein Versuch, etwas abzubilden, sondern nur der einer 
Erklärung. Im Unterschied zu den Atommodellen hat das Verbrechensmodell al­
lerdings nicht nur Vorgefundenes zu erklären, sondern auch - und überwiegend­
Gewolltes, nämlich das geltende Recht. Wenn die Gesellschaft will, daß straflos 
bleibt, wer einen anderen tötet, um das eigene Leben zu retten (§35), so hat die 
Verbrechenslehre für dieses Ergebnis eine Erklärung zu liefern und ihrem Modell 
einzufügen. 

Ein weiteres unterscheidet das Verbrechensmodell von naturwissenschaftli­
chen Modellen, das ist sein didaktisch ausgerichteter Aufbau: Das Verbrechens­
modell liefert auch ein Prüfungsschema, dessen Stationen je einen Gesichtspunkt 
bieten, der die Strafbarkeit eines beliebigen Verhaltens beseitigen oder einschrän­
ken kann (negative Funktion). Die Systemkategorien zerfallen in Prüfungspunk­
te, und ihr Verhältnis zueinander beeinflußt die Prüfungsfolge. Die Verbrechens­
lehre duldet auch bloß solche Stationen, welche die Strafbarkeit beseitigen oder 
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einschränken können. Diesen didaktischen Hintergrund erhellt spätestens die 
Forderung, „daß der Verbrechensbegriff so klar und einfach zu halten ist, daß er 
durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte im routinemäßigen Vorgehen, in 
begrenzter Zeit und mit knappem Personal sicher und gleichmäßig gehandhabt 
werden kann" 1• Der Polizei und der Justiz dürfen wir die juristische Ausbildung 
zur Seite stellen: Nur was klar und einfach ist, läßt sich schnell und einfach vermit­
teln. Dem Verbrechensbegriff mag eine Philosophie Pate stehen - er selbst ist am 
Ende keine Philosophie, sondern ein praktisches Schema. Dessen Aufgabe be­
steht darin, die Erscheinungen und die Rechtsfolgen des Verbrechens zu erklären, 
und dies bei minimaler innerer Reibung. 

Damit sind die Ziele der allgemeinen Verbrechenslehre abgesteckt. Den Weg, 
der diese Ziele erreicht, sollten zwei Leitgedanken durchziehen. Zum einen, daß 
eine Systematisierung des geltenden Rechts so weit gehen sollte wie möglich, aber 
nicht weiter. Sie sollte möglichst viele Regelungen und Eigenheiten einzelner Re­
gelungen erfassen, sich aber nicht dem Zwang aussetzen, alle Regelungen und Ei­
genheiten ordnen und erklären zu können. Vielmehr darf sie es sich herausneh­
men, einen Rest Widersprüchliches zu lassen und sich darauf zu beschränken, die 
Richtung zu weisen, nach der die Widersprüche de lege ferenda aufzulösen wä­
ren. Herausnehmen darf sie es sich, weil solche Widersprüche erstens unvermeid­
bar sind; denn Gesetze wachsen nicht nur systematisch, sondern auch geschicht­
lich, und das heißt unsystematisch. Zweitens erwirbt sich ein Verbrechensmodell 
das Recht, Forderungen de lege ferenda zu erheben, indem - und wenn - es den 
Stoff so weit als möglich de lege lata erfaßt hat, das heißt so weit als möglich ver­
sucht, dem Gesetz gerecht zu werden. 

Allerdings versucht das Verbrechensmodell, das diese Untersuchung vorschlagen wird, 
an einer wichtigen Stelle nicht, dem Gesetz gerecht zu werden, und zwar bei den Rege­
lungen zum Irrtum. Ursache ist, daß ich§ 16und§17 für grundsätzlich verfehlt halte. 
Ausgleichen soll diese Illoyalität das 13. Kapitel, das Vorschläge macht für ein besseres 
Gesetz. 

Der zweite Leitgedanke ist, daß eine Kategorisierung gesetzlicher Regelungen ih­
ren Ausgang nicht allein von dem nehmen kann, woran die Regelungen anknüp­
fen, was also der Sachverhalt ist, den eine Regelung treffen will. Sondern sie muß 
auch darauf sehen, was für Folgen es hat oder hätte, eine Regelung dieser Katego­
rie zuzuordnen oder jener, und ob diese Folgen wohl gewollt oder wenigstens 
sinnvoll sind. Als Beispiel die Abgrenzung von Tatbestandsausschluß, Strafaus­
schließungsgrund und Prozeßhindernis. Immer wieder laufen die Bestrebungen 
darauf hinaus, diese Kategorien allein nach dem Anknüpfungspunkt einer Rege­
lung abzugrenzen, also „inhaltlich". Dann heißt es etwa, bei § 113 (Widerstand 
gegen Vollstreckungsbeamte) müsse die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung 

1 jESCHECKIWEIGEND §21 II 3 (S.198), Hervorhebung dort. So mit Blick auf den Richter 
schon WüRTENBERGER S. 5. 
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